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Text 

Vizerektorinnen und Vizerektoren 

§ 24. (1) Die Rektorin oder der Rektor bestimmt die Zahl und das Beschäftigungsausmaß der 
Vizerektorinnen und Vizerektoren. Dem Senat kommt ein Recht zur Stellungnahme zu. 

(2) Die Vizerektorinnen und Vizerektoren sind vom Universitätsrat auf Vorschlag der Rektorin oder des 
Rektors und nach Anhörung des Senats für eine Funktionsperiode zu wählen, die jener der Rektorin oder des 
Rektors entspricht. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Scheidet die Rektorin oder der Rektor vor Ablauf der Funktionsperiode aus dem Amt aus, endet die 
Funktion der Vizerektorinnen und Vizerektoren mit dem Zeitpunkt des Amtsantritts der auf Vorschlag der neuen 
Rektorin oder des neuen Rektors gewählten Vizerektorinnen und Vizerektoren. 

(4) Eine Vizerektorin oder ein Vizerektor kann vom Universitätsrat wegen einer schweren 
Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung 
oder wegen eines begründeten Vertrauensverlusts von der Funktion abberufen werden. Die Rektorin oder der 
Rektor kann die Abberufung einer Vizerektorin oder eines Vizerektors beim Universitätsrat anregen. Die 
Abberufung bedarf der Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder des Universitätsrats, der Senat ist anzuhören. Mit der 
Wirksamkeit der Abberufung endet das Arbeitsverhältnis der Vizerektorin oder des Vizerektors zur Universität. 


